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Der EuropäischeRat (ER) unddas Europäische Parlament (EP) habenam19.9.2023 eine vorläufige politischeEinigungüberdie vorge-

schlagene Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel (COM(2022), 143 final) erzielt (vgl. PM ER vom

19.9.2023). Mit diesem Rechtsakt sollen die Rechte der Verbraucher gestärkt werden, indem die Richtlinie über unlautere Geschäfts-

praktiken (RL 2005/29/EG) und die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher (RL 2011/83/EG) geändert und im Hinblick auf den

ökologischenWandel angepasstwerden.Mit der vorläufigenEinigungwürdendieHauptziele der Richtlinie beibehalten, jedochauch

einige Verbesserungen vorgenommen. Dazu zählen die Aufnahme unfairer Aussagen, die sich auf die Kompensation für Treibhaus-

gasemissionen berufen, in die Liste der unlauteren Praktiken, strengereMaßnahmen gegen vorzeitige Obsoleszenz, die Präzisierung

der Haftung von Unternehmern in bestimmten Fällen und die Einführung eines harmonisierten Formats, um die Sichtbarkeit der

freiwilligen gewerblichen Haltbarkeitsgarantie zu erhöhen, sowie Verbesserungen beim Hinweis auf das gesetzliche Gewährlei-

stungsrecht. Dazu erklärte Alberto Garzón Espinosa, amtierender spanischerMinister für Verbraucherangelegenheiten: „Die Bürgerin-

nen undBürger spürendie Folgen des Klimawandels undmöchten sich an den entsprechenden Lösungen beteiligen.Mit demheute

erzieltenKompromisswerdendieVerbraucherüberdienotwendigen Informationenverfügen,umdie richtigengrünenKaufentschei-

dungen zu treffen. Zudem werden sie besser vor Grünfärberei, sozialer Schönfärberei und anderen unlauteren Geschäftspraktiken

geschützt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, damit sie eine aktive Rolle im gemeinsamen Kampf für ein grüneres und ge-

rechteres Europa spielen können.“ Mit der neuen Richtlinie sollen unlautere Geschäftspraktiken bekämpft werden, die die Verbrau-

cher daran hindern, die richtigen Entscheidungen für umweltfreundlichere oder stärker an der Kreislaufwirtschaft orientierte Pro-

dukte und Dienstleistungen zu treffen. Praktiken wie irreführende „Grünfärberei“ oder falsche Aussagen über Produkte, deren Halt-

barkeit nicht den Erwartungen entspricht, gehören zu den Vorgehensweisen, gegen die sich diese Richtlinie richtet. Vgl. hierzu auch

Klein/Mauritz, BB2023, 323und1417, sowieRuttloff u. a., BB 2023, 1155, 1219und1283.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Ne bis in idem-Grundsatz bei Verhän-

gung einer Verwaltungsgeldbuße gegen

eine Gesellschaft wegen unlauterer Ge-

schäftspraktiken

1. Art. 50 der Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union ist dahin auszulegen, dass eine

in den nationalen Rechtsvorschriften vorgese-

hene Verwaltungsgeldbuße, die von der für den

Verbraucherschutz zuständigen nationalen Be-

hörde gegen eine Gesellschaft wegen unlauterer

Geschäftspraktiken verhängt wird, eine straf-

rechtliche Sanktion im Sinne dieser Bestimmung

darstellt, obwohl sie in den nationalen Rechts-

vorschriften als Verwaltungssanktion eingestuft

wird, wenn sie eine repressive Zielsetzung ver-

folgt und einen hohen Schweregrad aufweist.

2. Der in Art. 50 der Charta der Grundrechte der

Europäischen Union verankerte Grundsatz ne bis

in idem ist dahin auszulegen, dass er einer natio-

nalen Regelung entgegensteht, die es erlaubt,

eine gegen eine juristische Person wegen unlau-

terer Geschäftspraktiken verhängte Geldbuße

strafrechtlicher Natur aufrechtzuerhalten, wenn

diese Person wegen derselben Tat in einem an-

deren Mitgliedstaat strafrechtlich verurteilt wor-

den ist, auch wenn diese Verurteilung nach dem

Erlass der Entscheidung, mit der die Geldbuße

verhängt wurde, erfolgt ist, aber rechtskräftig

geworden ist, bevor über den gerichtlichen

Rechtsbehelf gegen diese Entscheidung rechts-

kräftig geurteilt worden ist.

3. Art. 52 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der

Europäischen Union ist dahin auszulegen, dass er

eine Einschränkung der Anwendung des in

Art. 50 derCharta verankertenGrundsatzes nebis

in idem zulässt, umeine Kumulierung vonVerfah-

ren oder Sanktionen wegen derselben Tat zu er-

möglichen, sofern die in Art. 52 Abs. 1 der Charta

vorgesehenen Voraussetzungen, wie sie von der

Rechtsprechung näher bestimmt wurden, erfüllt

sind, nämlich erstens, dass diese Kumulierung

keine übermäßige Belastung für die betreffende

Person darstellt, zweitens, dass es klare und prä-

zise Regeln gibt, anhand deren sich vorhersehen

lässt, bei welchen Handlungen und Unterlassun-

gen eine Kumulierung in Frage kommt, und drit-

tens, dass die betreffenden Verfahren in hinrei-

chend koordinierter Weise und in einem engen

zeitlichenZusammenhanggeführtwurden.

EuGH, Urteil vom 14.9.2023 – C-27/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2177-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Tatrichterliches Ermessen bei Bemes-

sung der Nutzungsvorteile aus Gebrauch ei-

nes vom sog. Dieselskandal betroffenen

Fahrzeugs

Der Tatrichter entscheidet gemäß dem ihm ein-

geräumten Ermessen selbst, ob er Nutzungsvor-

teile aus dem Gebrauch eines vom sogenannten

Dieselskandal betroffenen Fahrzeugs, dessen

Käufer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, bei

Wahl der linearen Berechnungsmethode nach

dem Bruttokaufpreis oder nach dem Nettokauf-

preis bemisst. Insoweit ergeben sich weder aus

dem Gesetz noch aus der höchstrichterlichen

Rechtsprechung verbindliche Vorgaben.

BGH, Urteil vom 24.7.2023 – VIa ZR 752/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2177-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Due Diligence – Zu Aufklärungspflich-

ten des Immobilienverkäufers bei Einrich-

tung eines Datenraums

Der V. Zivilsenat des BGH hat entschieden, dass

der Verkäufer eines bebauten Grundstücks, der

dem Käufer Zugriff auf einen Datenraum mit Un-

terlagen und Informationen zu der Immobilie

gewährt, hierdurch seine Aufklärungspflicht nur

erfüllt, wenn und soweit er aufgrund der Um-

stände die berechtigte Erwartung haben kann,

dass der Käufer durch Einsichtnahme in den Da-

tenraum Kenntnis von dem offenbarungspflich-

tigen Umstand erlangen wird.

Wie das Berufungsgericht zutreffend sieht, geht

es hier nicht um einen Sach- oder Rechtsmangel

des Kaufobjekts, sondern allein um die Haftung

wegen Verschuldens bei Vertragsschluss wegen

unterbliebener Aufklärung. Die Klägerin leitet ih-

re Ansprüche nämlich nicht aus einem mangel-

haften Zustand des Gebäudes ab, sondern da-

raus, dass sie nicht hinreichend über eine kon-

kret drohende Sonderumlage in Höhe von bis zu

50 Mio. e aufgeklärt worden sei. Sie macht da-

mit einen Schadensersatzanspruch gegen die

Verkäuferin aus § 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2 Nr. 1,

§ 241 Abs. 2 BGB wegen Verletzung einer vor-

vertraglichen Aufklärungspflicht geltend.

Im Ausgangspunkt musste die Verkäuferin die

Klägerin auch ungefragt darüber aufklären, dass

bauliche Maßnahmen an dem Kaufobjekt mit ei-

nem Kostenumfang von 50 Mio. e ausstanden.

Dieser Kostenumfang war für die Klägerin zwei-

felsohne von erheblicher Bedeutung. Dass er bei

einer Besichtigung ohne Weiteres erkennbar

war, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt

und ist auch nicht ersichtlich. Die Aufklärungs-
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